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genaue Lage und Umgriff in diesem Bereich
kann erst nach Planung der konkreten 
Trassenführung festgelegt werden!
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In diesem Bereich soll Regenwasserrückhaltung erfolgen.
Genaue Lage und Umgriff wird noch konkretisiert!
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Zeichenerklärung für Festsetzungen zum Bebauungsplan

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs

Allgemeines Wohngebiet

abweichende Bauweise

Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß (z.B. 3)

maximal zulässige Wandhöhe über Bezugspunkt (z.B. 10,5m)

maximale Grundfläche (z.B. 1568m²)

Flachdach

Baulinie 

Baugrenze

Straßenbegrenzungslinie

öffentliche Verkehrsfläche

Verkehrsfläche mit besonderer Zweckbestimmung
„verkehrsberuhigter Bereich“

Verkehrsfläche mit besonderer Zweckbestimmung
„Fußgänger und Radfahrer“

Vermaßung in Metern (z.B. 5m)

Zeichenerklärung für Hinweise zum Bebauungsplan

Vorzonenbereich

Zeichenerklärung für Festsetzungen zur Grünordnung

öffentliche Grünfläche „Spielplatz“

Grünfläche laut Planbeschriftung

anzupflanzender Einzelbaum, standortungebunden

Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Natur und Landschaft
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Baufeld Typ 1 „Standard“

III   /   WH 10,5m   / FD   / a
keine Staffelgeschosse zulässig
Baulinie gilt bis zu einer WH von 6m

1

Baufeld Typ 2 „Ecke“

III   /   WH 13,5m   /   FD   /   a
Staffelgeschosse zulässig
Baulinie gilt auch für Staffel, in Bereichen ohne
Staffel bis zu einer WH von 6m
geschlossene Bauweise mit Abweichung
FD

Baufeld Typ 3 „HUB“

IV   /   WH 13,5m   /   FD   /   a
keine Staffelgeschosse zulässig
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Mooshaupten
Gemarkung Bad Saulgau

VORENTWURF
Zeichnerischer Teil

in der Fassung vom .. . .. . ....

Die Plangrundlage wurde nach Katasterunterlagen des Landesvermessungsamtes durch das 
Stadtbauamt Bad Saulgau gefertigt.

Stadtverwaltung - FB 3.1 Stadtplanung  .. . .. . ....
gez.: Christoph Zoll

Planverfasser
 MESS Stadtplaner Amann & PartGmbB
 St.-Marien-Platz 3
 67655 Kaiserslautern

Der zeichnerische Teil stimmt mit dem Satzungsbeschluss des Gemeinderates vom  .. . .. . 
.... überein. 
Der Bebauungsplan wird hiermit ausgefertigt:

die Bürgermeisterin, ........................
gez.: Doris Schröter

Der Bebauungsplan ist mit der ortsüblichen Bekanntmachung
im Stadtjournal Ausgabe ../.... am  .. . .. . ....
rechtskräftig geworden.
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